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In der Kosmetikindustrie wurde bereits Outsourcing betrieben, als dieser Begriff dafür noch gar nicht benutzt wurde. Sowohl in Zeiten boomender Expansion des Marktes, aber auch zu Neueinführungen von Produkten, Sondergrößen oder Verpackungsformen, die im Kosmetikunternehmen selbst nicht abgefüllt oder konfektioniert werden konnten, machte es Sinn, sich eines externen Herstellers zu bedienen. So wurde es für die damals etablierten Kosmetikunternehmen eine Selbstverständlichkeit, die Produktionskapazitäten nicht nach Spitzenumsätzen, sondern nach Basisblöcken auszulegen und Lohnhersteller als feste Größe in die eigenen Kapazitätsplanungen einzubeziehen. Für Unternehmen mit einer beschränkten technischen Ausstattung wurde es möglich, auch technisch anspruchsvollere Produktdareichungsformen in das Sortiment aufzunehmen und Lohnhersteller-Technologie als eigene Technologie im Markt zu präsentieren. In den letzten Jahren ist der Ehrgeiz, alles im eigenen Unternehmen selber zu machen, den modernen Ansprüchen von schlanken Kostenstrukturen gewichen, womit wir zur festen Etablierung des Outsourcing- und Lohnherstellung-Gedankens kommen.

Die Möglichkeiten, die gesamte technische Abwicklung an einen Lohnhersteller zu vergeben, hat noch zu einem weiteren Parallelmarkt geführt, der weniger unter Gesichtspunkten wie kostenschlanker Auslagerung, sondern mehr unter der Perspektive „Marktzugriffsmöglichkeit ohne eigene Produktionskompetenz“ zu sehen ist. So machte denn ein Unternehmen, das mit Hautreinigung auf dermatologischen Erkenntnissen über den Säureschutzmantel ein praktisch neues Marktsegment eröffnete und unter bewußtem Verzicht auf technischer Ausstattung sich auf sachliche Fachkompetenz dieser Reinigungsmethode konzentrierte, Lohnherstellung ohne eigene Produktionskapazitäten salonfähig. Es wurde bald öfter von Kaufleuten mit neuartigen Vermarktungsmethoden, Entrepreneuren mit neuartigen Wirkstoffkonzepten oder Behandlungsmethoden nach Technikern gesucht, die den praktischen Teil der Produktherstellung in eigener Regie für das Vermarktungsunternehmen übernehmen sollten. In dem Maße, wie Newcomer in den Kosmetikmarkt drängten und Fachleute aus anderen Gebieten Kosmetikprodukte unter eigenem Namen vermarkten wollten, in dem Maße wurde von den Lohnherstellern wie selbstverständlich erwartet, daß sie über den rein technischen Vorgang der Produktion hinaus auch für die anderen Bereiche zwischen den Schnittstellen der beiden Firmen Kompetenz und Verantwortung mitbrachten. So finden wir am Ende dieses Jahrzehnts/ Jahrhunderts/ Jahrtausends zwei Arten von Lohnherstellung:

· reine Lohnherstellung unter Vorlage der Rezeptur 

· Lohnherstellung mit Service von der Produktidee bis zur operativen Produktion.

Selbstverständliche gibt es zwischen diesen beiden Extremen jede abgestufte Mischung im Angebot. Lohnhersteller, die mehr als nur reine Lohnherstellung anbieten, haben sich in der „Arbeitsgemeinschaft Lohnherstellung„ des BDIH zusammengeschlossen. Dort wurde die Pflichtenliste zur Lohnherstellung zusammengestellt, eine Checkliste aller Verpflichtungen des Vermarkters ( der Gesetzgeber nennt es in der KVO „Hersteller“), die zu einem beachtlichen Teil aber vom Lohnhersteller für den Vermarkter durchgeführt werden können. Wir berichten im folgenden, welchen Service



von der Produktidee



bis zur Betreuung bei der operativen Zusammenarbeit

ein Lohnhersteller nach BDIH-Vorschlag anbieten kann (Abbildung 1). Wir haben die Servicebereiche unterteilt in
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Weitere Aufgaben

Audit (Beratungsgespräch beim Auftraggeber)

Zu Beginn der Zusammenarbeit sollte eine Phase des gegenseitigen Kennenlernens liegen. In dieser Phase hilft der Lohnhersteller mit generellen Hinweisen zum Markt, den gesetzlichen Gegebenheiten, der Verteilung der Pflichten und Verantwortlichkeiten, dem zu leistenden Voraufwand bis zur ersten Produktion, den Zeit- und Finanzierungs-Bedarf und vielem mehr. Selbstverständlich wird der zukünftige Geschäftspartner zu einem Besuch und zur Besichtigung der Räumlichkeiten eingeladen. Aber auch ein Beratungs- und Besichtigungs-Termin beim Auftraggeber bietet für alle Beteiligte nicht zu unterschätzende Vorteile: Wird das zukünftig herzustellende Produkt nicht beim Lohnhersteller, sondern beim Auftraggeber vollständig konfektioniert, sollten die technischen Einrichtungen des Auftraggebers besichtigt werden. Abfüllbarkeit der zu produzierenden Ware, Handeling von Transportverpackungen, Hygiene und viele andere Faktoren müssen vorher geklärt werden, damit das vom Lohnhersteller produzierte Füllgut nicht durch unprofessionelle Weiterverarbeitung Schaden erleidet. 

Die Dokumentationskultur des Auftraggebers spielt ebenfalls eine Rolle. Die beim Lohnhersteller abgewickelten Aufträge müssen im Unternehmen des Auftraggebers weiterverfolgbar sein. Umgekehrt müssen Verbraucherreklamationen durch das Unternehmen des Auftraggebers bis in das Lohnherstellungsunternehmen verfolgbar sein. Der Dokumentationsstil sollte aufeinander abgestimmt sein, entsprechende Empfehlungen erleichtern die Zusammenarbeit. Auch das Personal des Auftraggebers verdient Berücksichtigung. Zur Verarbeitung von Bulkware gehört ebenso wie zur Erfüllung aller gesetzlichen Auflagen ein Mindestwissen. Der Lohnhersteller kann in diesem Zusammenhang regelmäßige Schulungen im eigenen Unternehmen bieten und gleicht so Unterschiede in Firmenkultur und Wissensstand aus.

Besondere Rolle spielt der Wareneingang des Kunden. Eine Verpflichtung zur Wareneingangskontrolle beim Auftraggeber ist durch die K-GMP gegeben. Die eingehende Ware sollte schon allein aus Gründen der Vertrauensbildung kontrolliert werden. Nur so ist nachvollziehbar, ob der Lohnhersteller einwandfreie Arbeit leistet und wo eventuelle Schwachstellen im Fertigungsablauf liegen. Die Wareneingangkontrollen können ähnlich ablaufen wie die Qualitäts- und Warenausgangs-Kontrollen des Lohnherstellers, also kann der Lohnhersteller durch Know How-Transfer dem Kunden helfen und sich selber Sicherheit zu verschaffen. Nennung von analytischen Methoden und üblichen Geräten machen die Kommunikation getrennt erarbeiteter analytischer Werte leichter. Aus der Praxis des Lohnherstellers lassen sich effektive und kostenschlanke Empfehlungen zu Meßmethoden und Geräten erwarten.

Produktentwicklung

Eine erhebliche Erleichterung für den Auftraggeber besteht in der Möglichkeit, die zukünftig zu produzierenden Produkte beim Lohnhersteller entwickelt zu bekommen. Es gibt keine Verantwortungslücken zwischen Entwickler und Produzent, es wird keine Zeit vertan für Entwicklungsarbeit, die anschließend nicht produzierbar ist. Wenn dann zusätzlich noch die gesamte Verantwortung gegenüber den Aufsichtsbehörden in derselben Hand liegt (siehe unten), kann sich der Auftraggeber auf den Verkauf konzentrieren und muß sich nicht mit Problemen auseinandersetzen, die nicht unbedingt in seinen Kompetenzbereich fallen. Selbstverständlich ist die Entwicklung beim Lohnhersteller außerdem eine kostenschlanke Methode und ein qualitativ nicht zu unterschätzender Weg, an hochwertige, maßgeschneiderte Produkte zu gelangen.

Der Lohnhersteller bespricht mit dem Auftraggeber das Produktkonzept. Hinweise zur technischen Realisierbarkeit, wissenschaftlichen Plausibilität der beabsichtigten Wirkansprüche, Marktsituation der Produktkategorie, Rohstoffsituation, Preisgestaltung, Verkehrsfähigkeit, möglichen Auslobung der besonderen Eigenschaften des Produktes und ähnliche Themen helfen dem Auftraggeber, Marktchancen realistischer einzuschätzen.

Meist haben die Auftraggeber schon Vorstellungen über die Anmutung/ Organoleptik der zukünftigen Produkte. Um daraus ein konkretes Briefing werden zu lassen, kann der Lohnhersteller mit entsprechenden Checklisten/Fragelisten helfen (BDIH-Questionaire) und so exakt über die Wünsche und Ziele informiert werden. Physikalische Produktparameter werden entweder vom Auftraggeber vorgegeben oder es werden alternativ zunächst nur beschreibende Kriterien festgelegt.

In der Phase des Produktbriefings hilft der Lohnhersteller durch Abfragen der geplanten Produktclaims/Produktleistungen (z.B. an Hand üblicher Auslobungen) die Wirkstoffwünsche und die Notwendigkeit von Wirksamkeitsnachweisen gemäß §5 b 1.7KVO zu klären. Definition der Zielgruppe, deren Produktansprüche, Kaufkraftklasse und Mentalität hilft dem Auftraggeber eigene Zielsetzungen nochmals zu hinterfragen und gibt die Sicherheit, die Produktentwicklung vom ersten Schritt an in die richtige Richtung zu lenken.

Informationsaustausch über Rohstoffbudget und Verpackungskosten helfen in dieser Phase bereits eine grobe Kalkulation durchzuführen und nicht vermarktbare Produkte zu vermeiden. Um dem Auftraggeber zukünftigen Ärger zu ersparen, sollte bei neuartigen Konzepten über die Patentsituation gesprochen werden. Ist das Produktkonzept soweit definiert, sollte man gemeinsam die Verkehrsfähigkeit in bezug auf verwendete Rohstoffe, Verpackungen und kosmetische Aussagen prüfen. Erfährt der Lohnhersteller in dieser Phase der Zusammenarbeit zukünftige Chargengrößen, Forcasts, Lieferzeitwünsche und andere Rahmenbedingungen, kann er mit Planungsvorschlägen dienen.

Verpackung

Auf Grund jahrelanger Kontakte kann ein Lohnhersteller mit den Adressen von zuverlässigen Verpackungslieferanten dienen, wenn es sich um Probleme wie zum Beispiel kleinere Auflagen handelt. Der Lohnhersteller erspart dem Auftraggeber auch viel Ärger, Kosten und zusätzlichen Zeitaufwand, wenn rechtzeitig zur Produktentwicklung die endgültige zum Verkauf bestimmte Verpackung in Form von Mustern und Angaben über Totalvolumen, Nennvolumen, Materialspezifikation vorliegen. Optimal wäre die Definition der Packmittelliste und des Konfektionierungsgrades. Nach der Klärung, ob Bereitstellung erfolgt oder der Einkauf über den Lohnhersteller abgewickelt wird, kann sich dieser um Anlieferungsbedingungen und gute Einkaufskonditionen kümmern. Der Lohnhersteller kann sich im Sinne des Auftraggebers um Prüfung der Packmitteleignung und das Handeling der Verpackung, Maximalgewicht von Sammelpackungen, Qualität der Versandverpackungen, Berücksichtigung örtlicher Gesetzesvorgaben (FPVO, KVO etc.) und Prüfungen der Verpackungsfunktionalität kümmern. Falls die einzelnen Aufträge nicht als durchlaufende Posten behandelt werden, kann er nach Klärung des Bedarfs an Lagerkapazität auch diese zu Verfügung stellen.

Entwicklungsverfahren

Das eigene Entwicklungslabor versetzt den entwickelnden Lohnhersteller in die Lage, dem Auftraggeber für dessen Vermarktungsstrategien maßgeschneiderte Produkte zu Verfügung zu stellen. Selbstverständlich erhält man von den Rohstoffanbietern kostenlos jede Art von Rahmenrezeptur, aber diese decken nur ein grobes Raster ab und sind im Zweifelsfall nicht die maßgeschneiderte Lösung der Vermarktungsansprüche. Darüber hinaus macht jede einzelne Änderung einer Rahmenrezeptur, egal ob das Wirkstoffkonzept geändert wird oder nur(!) Parfumierung oder Konservierungssystem ausgetauscht werden, die gesamten Testverfahren (siehe unten) erneut notwendig. Das wird natürlich nicht mit Rahmenrezepturen zusammen angeboten. Trifft also nicht gerade zufällig eine Rahmenrezeptur die Wünsche des Vermarkters oder ist es dem Vermarkter tatsächlich vollkommen egal, was er vermarktet, dann bietet die Entwicklung beim Lohnhersteller Ausgewogenheit an Qualität und Vorkosten.

Die vom Lohnhersteller entwickelten Labormuster werden zur Prüfung an den Kunden übersandt. Der Lohnhersteller kann mit Hinweisen auf üblichen Zeitbedarf und Gestaltung des Prüfungsverfahrens auf Basis von Fragebögen, Formblättern für Änderungswünsche und ähnlichen Abfrage- und Dokumentations-Hilfen ratgebend zur Seite stehen. Nach Prüfung der ersten Labormuster nennt der Kunde alle(!) Änderungswünsche, erhält entsprechend geänderte Muster, prüft, nennt wieder Änderungswünsche und das solange, bis endgültige Refrenzmuster feststehen. Er füllt dann das Freigabe-Dokument aus und schließt so die Phase der Produktentwicklung ab. Zusatzkosten werden für Produktänderungen nach erfolgter Freigabe selbstverständlich fällig, weil einige der folgenden kostenaufwendigen Leistungen damit vergeblich waren.

Produktprüfungen

Der Vorteil, mit dem entwickelnden Lohnhersteller nur eine einzige verantwortliche Person für das Produkt zu haben, macht sich auch im nächsten Servicefeld bemerkbar. Der Lohnhersteller kann nach Vorlage des Freigabedokumentes voraussagende Stabilitätstests durchführen, wobei der erforderliche technisch begründete Zeitbedarf nicht diskusionswürdig ist. Dazu prüft der Lohnhersteller abhängig vom Produkttyp, Anwendungsbereich, aber auch der Größe zukünftiger Chargen nach verschiedenen Methoden z.b. 


galenische Stabilität


Lichtstabilität


Farbstabilität


Aktivität 

Füllgut-Verpackung-Wechselwirkung  

Funktionsparameter

Konservierungsbelastung abhängig von Rezeptur/Produktionsvolumen

Unbedenklichkeit abhängig von Rezeptur/Produktionsvolumen

Wirksamkeit abhängig von Rezeptur/Werbeaussagen

Verbraucherakzeptanz 

Produktions- und Vermarktungs-Vorbereitungen 

Der Gesetzgeber verlangt im Rahmen von K-GMP und Produktdokumentation vom „Hersteller“, das ist nach Sicht des Gesetzgebers die Firma, deren Namen auf der Verpackung steht, die Erfüllung verschiedener Pflichten, die aber eigentlich am Ort der Produktentstehung erfüllt werden. Hier ist der Lohnhersteller mit erweitertem Serviceangebot behilflich. Er richtet für zukünftige Produktionen ein beziehungsweise führt später operativ durch:

Prüfvorschriften zum Wareneingang

Probeauftrag: Nullcharge und Nullserie im Pilotmaßstab

Herstellungs- und Prüf-Vorschriften 

Prüfung der Abfüllbarkeit

Produkt-Spezifikation, Abfüllgewichte, Dichte 

mikrobiologische Spezifikation

Warenausgangsprüfung.

Falls das Produkt nicht vollständig konfektioniert den Lohnhersteller verläßt, kann der Lohnhersteller dem Auftraggeber bei folgenden Prüfungen empfehlend und prüfend hilfreich sein:

Transport- und Lagerfähigkeit der Bulkware, 

Handhabung und Lagerung,

Wareneingangskontrolle beim Kunden gemäß K-GMP, 

Fristdefinition für Mängelrügen, 

Definition versteckter Mängel,

Festlegung des Freigabemodus (Vorabmuster oder Quarantäne)

Verbrauchertest 

Nach Abarbeitung dieser zur operativen Abwicklung notwendigen Vorbereitungen kann der Lohnhersteller nun ein konkretes Angebot inklusive Stornokosten, Kosten für separate Dienstleistungen, Kosten für Änderung der Auftragsmenge kalkulieren.

Aufgaben als Beauftragter gemäß §5b1

Es ist wichtig für Firmen, die über keine eigene Produktentwicklung oder Produktion verfügen, alle Verpflichtungen zu kennen und mögliche Serviceleistungen in diesem Rahmen mit dem Lohnhersteller abzusprechen. Grundsätzlich wendet sich nämlich der Gesetzgeber generell an das Unternehmen, dessen Firmenname als „Hersteller“ auf der Verpackung steht. Der Gesetzgeber und die Überwachungsbehörden erwarten die Erfüllung dieser Verpflichtungen unabhängig davon, ob der „Hersteller“ nur Vertreiber oder selber auch Produzent der von ihm vertriebenen Ware ist.

Daher können Lohnhersteller als Beauftragte gemäß §5b1 durch Übernahme der Verpflichtungen des Vertreibers äußerst hilfreich sein. Für Lohnhersteller großer Kosmetikfirmen ist nach den wiederholten Aussagen einer Verbandsrepräsentantin (z.b. am 25.3.98 in Frankfurt) die Durchführung der 48 Stunden Fristlösung (Lohnhersteller besucht Kunden mit allen Unterlagen innerhalb 48 Stunden) selbstverständliche Pflicht. Dies ist nicht ohne Nachteile für Behörden, Auftraggeber und Lohnhersteller. Der Gesetzestext beschreibt in der KVO aber auch ausdrücklich die Möglichkeit der Übergabe der Verpflichtungen des §5b1 KVO an einen Beauftragten und verbietet nicht die Durchführung der Pflichten und die Überprüfung der Pflichtenerledigung beim Lohnhersteller. Das bietet für alle Beteiligten Vorteile und wird durch die BDIH-Lohnhersteller angestrebt. 

Man sollte sich sinnvollerweise der Forderung einiger Untersuchungsämter nach Prüfung der Produktunterlagen im Land der Vermarktung („in Deutschland verkaufte Ware muß in Deutschland geprüft werden“) nicht verschließen, um Komplikationen durch einen Beauftragten im Ausland zu vermeiden. Es sollte sich kein Kosmetikunternehmen durch einen Beauftragten im Ausland den Prüfungen im Land der Produktvermarktung entziehen können. Entscheidet man sich für die Übertragung der Pflichten auf den Beauftragten gemäß §5b1, kann der Lohnhersteller gleichzeitig mit der Entwicklungsarbeit schon die Dokumentationsarbeit durchführen, fehlende Dokumente im Auftrag erstellen lassen und die gesamte Dokumentation zur Prüfung bereithalten.

Bei den folgenden Prüfungen und Arbeiten kann der Lohnhersteller kostenschlank dienlich sein:

generelle Produktaufmachung prüfen (§5.(1)3)

Deklaration erstellen (§5a, §5.(1)4)

Auslobung der Wirkung formulieren (§5b1.7), Unterzeichnung der Texte

Rohstoffunterlagen (§5b1.2) besorgen, vorhalten 

Unterlagen im Kundenauftrag erstellen lassen

Prüfung mit U-Amt durchführen, am Ort des Lohnherstellers

GIZ-Meldediskette ausfüllen (§5d2) 

Rohstoffunterlagen/Rezeptur an den Toxikologen übergeben(§5b1.4)

Akte „unerwünschte Nebenwirkungen“ führen (§5b1.6)

Der Lohnhersteller kann nach diesem Verfahren dem Auftraggeber die Kosten für den Erwerb der Rezepturen ersparen, denn es ist möglich, daß die vom Lohnhersteller entwickelte Rezeptur im alleinigen Besitz des Lohnherstellers bleibt. Zum Abdruck der Deklaration auf der Verpackung benötigt der Kunde die Rezeptur nicht (§5a). Lediglich Rohstoffe, die wegen Einsatzbeschränkungen auf der Verpackung vermerkt werden müssen, werden vom Lohnhersteller nach Art und Menge übermittelt (§2.1). Die Rezeptur wird zur Prüfung beim Lohnhersteller nur am Herstellungsort dem Untersuchungsbeamten offengelegt(§ 5b1.1). Zwar gibt die Spezifikation der Rohstoffe Auskunft über die Produktzusammensetzung, aber auch diese werden nur dem Untersuchungsbeamten zur Prüfung beim Lohnhersteller offengelegt(§5b1.2). Zur Sicherheitsbewertung geht die Rezeptur direkt an den Toxikologen(§5b1.4), zum Wirksamkeitstest direkt an das Testlabor(§5b1.7). Dank der ausgezeichneten Rahmenrezeptursammlung ist die Offenlegung der Rezeptur anläßlich der GIZ-Meldung ebenfalls nicht notwendig(§5d2).

Auch bei der Archivierung von Rückstellmustern, der Erstellung von Unterlagen zur Mikrobiologie und der Dokumentation von Unverträglichkeiten kann nach Absprache eine Unterstützung des Lohnherstellers erfolgen. Allerdings sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß zum Nachweis korrekter Arbeit der Auftraggeber sich um diese Punkte so wie um Qualitätskontrollen, Ausstattung der Kundenwarenannahme in eigener Regie kümmern sollte. Ganz besonders herauszustellen ist in diesem Zusammenhang

die mikrobiologische Verantwortung bei Selbstabfüllern,

Verantwortung für Abfüllprobleme bei Selbstabfüllern,

die generelle werbliche Produktdarstellung.

Unterstützung bei der operativen Arbeit

Abhängig vom Umfang der zu Verfügung stehenden Unterlagen kann der Lohnhersteller den verantwortlichen Auftraggeber bei der Zusammenstellung unterstützen.

Offenlegung und Nutzungseinschränkungen von Rezepturen können in dem Maße vereinbart werden, wie dem Auftraggeber Einsicht in alle Betriebsgeheimnisse des Lohnherstellers möglich werden soll. Geheimhaltung von Rezepturen und Zusammenarbeit nach Umfang, Personen, Zeitraum ermöglicht dem Auftraggeber ein sicheres Auftreten im Markt, daß bis zu dem Eindruck, daß es sich um Vermarkter-eigenes Know How handelt, gehen kann. Exklusivitäts-Garantie definiert durch Produkttyp und Zusammensetzung der entsprechenden Rezeptur erspart dem Auftraggeber, sich mit ähnlichen Produkten im Markt auseinanderzusetzen und unter Preisdruck zu geraten. 

Jahresplanung und terminliche Vorankündigung(Forecasts), Absprache über Umfang zukünftiger Chargengrößen, professioneller Einkauf oder Bereitstellung der Materialien durch den Kunden, wenn dieser bessere Einkaufskonditionen erreicht, versetzen einen Lohnhersteller in die Lage, dem Auftraggeber gut kalkulierte Produkte anzubieten. Kostenersparnis und Zeitersparnis können dem Kunden bei Vermarktung des Produktes Vorteile bieten. Maßgeschneiderte Lieferzeiten und Zahlungskonditionen können ebenfalls als Instrument optimaler Kundenbetreuung angesehen werden. 

Ein seriöser Vertrag mit angemessener Vertragslaufzeit, moderaten Preissteigerungsgrenzen und Deutlichmachung der korrekten Absichten durch vereinbarte  

Strafen im Falle der Vertragsverletzung gibt dem Auftraggeber die Sicherheit, mit einem seriösen Herstellungs-Partner zu verhandeln. Um den Kunden optimal zu bedienen, sollte zwar die Dezidierung/Weitergabe von Rechten und Pflichten möglich sein, aber im Sinne von Transparenz abgesprochen werden.

weitere Servicemöglichkeiten

Gebührenentrichtung im Namen des Kunden z.b. beim grünen Punkt ist eine weitere, einfache Unterstützungsmöglichkeit. Bei weiteren Pflichten des Auftraggebers wie


Rückstellmuster-Verwaltung,


Mikrobiologie,


Meldung von Unverträglichkeiten,


Qualitätskontrollen, 

Ausstattung der Kundenwarenannahme

kann der erfahrene Lohnhersteller mit Rat und Tat helfen. Für Auftraggeber, deren Unternehmen eher kaufmännisch ausgerichtet sind, verschafft die Kooperation mit Lohnherstellern, die im gesamten Bereich der wissenschaftlichen und technischen Fragestellungen Ergänzungen bieten können, eine Leistungsfähigkeit und einen Marktauftritt äquivalent dem konventioneller Kosmetikfirmen mit eigener F&E im Unternehmen. So ist die Einbeziehung eines kosmetisch orientierten Fachmanns bei den Reklamationsbearbeitungen und Beantwortung von Verbraucherfragen dienlich. Eine weitere Mitbewerberüberlegenheit fließt dem Vermarkter durch Information über Branchentrends zu. Da kaufmännische oder an einer speziellen Produktphilosophie orientierte Firmen sicherlich Stärken in der Vermarktung besitzen, kann ihnen aber fachliche Hilfe bei der Schulung des Außendienstes oder des Einzelhandels genauso wie bei Vorträgen und Publikationen für den Markt und die Endverbraucher dienlich sein. Regelmäßige Neuentwicklungen versetzen den Auftraggeber in die Lage, schnell auf Markttrends zu reagieren und bei gutem Timing sich sogar den Ruf eines Trendsurfer/Entrepreneurs zu erwerben.

So bietet die praktizierte Dienstleistungsmentalität des Lohnherstellers viele Möglichkeiten, eine Partnerschaft attraktiv zu machen. Die in der BDIH-Arbeitsgruppe organisierten Lohnhersteller bieten dafür gute Beispiele und werden in einer offenen Sitzung am 17. Mai um 14 Uhr in Mannheim allen interessierten Kollegen und Firmen, die sich Lohnhersteller bedienen, einen umfassenden Pflichtenplan vorstellen, erläutern, diskutieren und kostenschlanke Umsetzungsmöglichkeiten aufzeigen. Auch Nichtmitglieder haben die Möglichkeit, sich unter der Fax-Nr. der BDIH-Referatsleitung (0211-490204) anzumelden.

